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RUND UM DAS SEHEN

Betroffene | Interessenten

Berufsförderungswerk
für Blinde und Sehbehinderte 
Halle (Saale) gGmbH

Zentrale Ansprechpartnerin:
Frau Busching
Telefon: 0345 1334 666
Telefax: 0345 1334 333
E-Mail: ZKS@bfw-halle.de
Internet: www.bfw-halle.de

So erreichen Sie uns:
Berufsförderungswerk Halle (Saale) gGmbH
Bugenhagenstraße 30
06110 Halle (Saale)

Öffentliche Verkehrsmittel:
Vom Hauptbahnhof nehmen Sie eine der 
Straßenbahnlinien 7 (Richtung Kröllwitz) 
oder 9  (Richtung Göttinger Bogen) zum Fran-
ckeplatz. Von dort fahren Sie mit der Linie 3 
(Richtung Beesen) oder 8 (Richtung Elsa-
Brändström-Straße) bis zur Kantstraße. Die 
übernächste Querstraße rechts ist die 
Bugenhagenstraße.



BFW Halle (Saale)

Ihre Augen machen Probleme? 
Sie haben Mühe Ihren Beruf auszuüben 
oder sind auf der Suche nach einem 
neuen Betätigungsfeld?

Das Berufsförderungswerk Halle (Saale) 
ist das berufliche Bildungszentrum für 
blinde und sehbehinderte Erwachsene in 
den neuen Bundesländern. Darüber hinaus 
sind wir der Anlaufpunkt »Rund um das 
Sehen« auch für nichtbehinderte Men-
schen.

Als deutschlandweit tätiges Dienstleis-
tungsunternehmen bieten wir Ihnen viel -
fältige Maßnahmen wie berufliche Präven-
tion, Diagnostik, Beratung und Qualifi-
zierung an. Unser Ziel ist Ihre dauerhafte 
Eingliederung in das Arbeitsleben. Deshalb 
werden Sie vom ersten Tag an von unseren 
Reha- und Integrationsmanagern beraten. 

In den letzten Jahren haben weit mehr als 
die Hälfte unserer Absolventen einen Ar-
beitsplatz gefunden, der ihrer neuen Qualifi-
kation entspricht.

Wussten Sie eigentlich, dass blinde und 
sehbehinderte Menschen einen Rechtsan-
spruch auf »Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben« haben? Das sieht §33 des SGB 
IX vor. Unsere zertifizierte Einrichtung bietet 
auf dieser Grundlage verschiedene Ausbil-
dungen im kaufmännischen, kommunika-
tiven und handwerklichen Bereich an. 
Die Umschulungen haben einen IHK- oder 
Studieninstitutsabschluss. 

Des Weiteren führen wir präzis zugeschnit-
tene Trainings durch. Diese dienen dem 
Verbleiben im Beruf trotz Blindheit oder 
Sehbehinderung. Wir analysieren Ihren 
Arbeitsplatz und erarbeiten mit Ihnen zu-

sammen eine Strategie, um Ihre Leistungs-
fähigkeit dauerhaft zu erhalten.

Ein Zuhause auf Zeit bietet unser modernes 
und komfortables Wohnheim. Jedes der 
128 Einbettzimmer ist mit WC, Dusche, 
Telefon, DSL- und Satellitenanschluss 
ausgestattet. Rehabilitanden mit Kind sind 
genauso willkommen, wie Rollstuhlfahrer 
und Teilnehmer mit Blindenführhunden.

Aufgrund der besseren Lesbarkeit wurde bei allen 
Formulierungen auf die weibliche Form verzichtet. 
Selbstverständlich sind immer beide Geschlechter 
gleichermaßen gemeint.  


